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Aufgabe der Erwerbstätigkeit
vor dem 62. Altersjahr
Aus einem Schre/'ben der Anbe/fsgeme/'n-
schaff unverhe/rafefer Frauen (Postfach
783, 4800 Zob'ngen) stammt cf/'e fo/gende
Or/'enf/erung.
Viele Pensionskassen sehen für die weibli-
chen Versicherten das Rücktrittsalter 60
vor. Zahlreiche Arbeitnehmerinnen sind
aus gesundheitlichen oder familiären Grün-
den gezwungen, die Erwerbstätigkeit vor
dem Erreichen des AHV-Rentenalters (62)
aufzugeben.
Led/'ge und gesch/'edene Frauen b/e/'ben
AHV-öe/fragspf/fcfrf/g m/'ndesfens b/'s zur
Vo//endung des 62. A/fers/abres.
Im Gegensatz zu ihren verheirateten und
verwitweten Kolleginnen sind die ledigen

«Ich war 15 Jahre und sollte bei der
Tante nähen lernen. Wie sehr erstaunte
ich, als diese mir im Vertrauen sagte,
ich sollte Braut werden. ,Mit wem?', fragte
ich sie, und sie nannte mir den Mann; er
war angehender praktischer Arzt, ich hatte
ihn einige Male bei meinem Vater und
auch an seinem Fenster gesehen Ich
freute mich kindisch dazu, Braut zu wer-
den, und malte es mir recht lebhaft aus,
wie ich, von meinem Bräutigam geführt,
nun spazieren gehen würde, wie ich bes-
sere Kleider und einen Friseur bekommen
würde, ferner hoffte ich auf ein gros-
seres Taschengeld. Der ersehnte Tag
erschien. Mir klopfte das Herz mäch-
tig, und ich antwortete, dass ich mit al-
lern zufrieden sei, was er (der Vater) über
mich beschliessen würde.»

Er/nnerungen der Henr/'effe Herz von 7779;
s/'e fübrfe e/'nen berühmten Sa/on.

und geschiedenen Frauen auch dann zur
Entrichtung von AHV-Beiträgen verpflich-
tet, wenn sie keinerlei Erwerbseinkommen
haben, ja selbst dann, wenn sie weder über
Einkommen noch Vermögen verfügen.
Jede ße/frags/ücke (d. h. jedes Jahr vor
der Vollendung des 62. Altersjahres, für
das keine AHV-Beiträge bezahlt wurden)
führf zum Ver/usf der Vo//renfe. Wer Bei-
tragslücken aufweist, erhält eine Teilrente,
deren Höhe nach einer ungünstigeren
Skala als bei der Vollrente errechnet wird.
Die kleinste Teilrente beträgt heute pro
Monat Fr. 12.—.

Einige Bestimmungen werden durch die 9.
AHV-Revision wesentlich verschärft:
a) Bisher wurden einige fehlende Beitrags-
jähre toleriert. Dieses Entgegenkommen
fällt weg. ße/'frags/ücken, d/'e nach dem 7.

Januar 7973 entstehen, bew/'rken ohne
Ausnahme den Ver/usf der Vo//renfe.
b) Die Ansätze für die Berechnung der
Teilrenten werden nach unten korrigiert.
In Zukunft werden die Teilrenten im Ver-
hältnis zu den Vollrenten noch kleiner sein.

Schranken auch in der Freizeit
Rekruten, deren Mutter während der Kind-
heit des Sohnes berufstätig war, sind des-
wegen nicht weniger kontaktfreudig, zu-
frieden oder sportlich als andere. Dies er-
geben u. a. die Pädagogischen Rekruten-
Prüfungen 1976, bei denen über 30 000
Rekruten und rund 600 Zürcher Mädchen
über ihr Sport- und Freizeitverhalten be-
fragt wurden. Die Umfrage zeigte ausser-
dem, dass bei Mädchen in der Freizeit
ähnliche soziale Schranken wie bei ihrer
Berufswahl bestehen. Die Autoren lassen
offen, ob dies sozialisations- und machtbe-
dingte oder auch genetische Ursachen hat.
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